
Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, 
Klimaschutz und Umwelt

Am Köllnischen Park 3 
10179 Berlin

Zuständigkeit: 
Jagdbehörde
Frau Sophie-C. Kind, III B 1-6 
jagdberlin@SenMVKU.berlin.de

Merkblatt über die Zulassung zur Falknerprüfung des Landes Berlin 

Rechtsgrundlage: 
Verordnung über die Jäger- und Falknerprüfung (Jäger- und Falknerprüfungsordnung) vom 
5. März 2002 (GVBl. S. 100), die zuletzt durch Verordnung vom 1. September 2020 (GVBl.
S. 683) geändert worden ist

Antragsformular 
Das Antragsformular kann über die folgende Internetseite heruntergeladen werden: 
https://www.berlin.de/sen/uvk/service/formulare/natur-und-gruen/jagdwesen/  
Der Antrag ist schriftlich oder elektronisch an die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, 
Klimaschutz und Umwelt – III B 1-6 – (Anschrift bzw. Mailadresse s.o.) zu senden. 

Anmeldetermine: 
Die Falknerprüfung findet immer parallel zur Jägerprüfung statt und ist daher an diese Fristen 
gebunden. Anträge müssen jeweils bis zum 15. Januar oder 15. Juli bei der Jagdbehörde 
– Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt – III B 1-6 – eingegangen
sein. Für die Beurteilung des rechtzeitigen Eingangs ist der Eingangsstempel, nicht der
Poststempel, bzw. das Eingangsdatum der Mail entscheidend.

Anträge, die nach diesen Terminen bei der Jagdbehörde eingehen, werden nicht mehr 
für die bevorstehende Prüfungskampagne berücksichtigt! 

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Polizeiliches Führungszeugnis neueren Datums -

nicht älter als 3 Monate –
Hinweis: 
Das Führungszeugnis ist bei den Bürgerämtern oder direkt über das Online-Portal des 
Bundesamtes für Justiz zu beantragen. Sofern das Führungszeugnis noch nicht vorliegt, ist 
dem Antrag als Nachweis für die Beantragung die Quittung über die Verwaltungsgebühr 
beizufügen. Das Führungszeugnis wird in der Regel direkt vom Zentralregister Berlin an die 
Jagdbehörde der Senatsverwaltung übersandt (bitte o.g. Adresse dort angeben).  
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2. Kontoauszug über die eingezahlte Prüfungsgebühr
Gemäß der Tarifstelle 6040 des Gebührenverzeichnisses der 
Umweltschutzgebührenordnung (UGebO) beträgt die 
Prüfungsgebühr für die Falknerprüfung: 150,00 € 
Die Einzahlung der Prüfungsgebühr muss auf eines der nachstehend genannten Konten bei 
der Landeshauptkasse Berlin, Klosterstraße 59, 10179 Berlin erfolgen: 
Postbank Berlin IBAN: DE47100100100000058100 BIC: PBNKDEFF100 
Berliner Sparkasse IBAN: DE25100500000990007600 BIC: BELADEBEXXX 
Bundesbank, Filiale Berlin IBAN: DE53100000000010001520 BIC: MARKDEF1100 

Die Angabe des Zwecks der Einzahlung sowie des Kassenzeichens ist unbedingt notwendig: 
„Falknerprüfung“ und Kassenzeichen 0130000183550  

3. Bei Minderjährigen die Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertretung mit
amtlicher Beglaubigung der Unterschrift

4. Für die Anmeldung zur Falknerprüfung ist der Nachweis der bestandenen Jägerprüfung
oder der bestandenen eingeschränkten Jägerprüfung oder der Antrag auf Zulassung zur
gleichzeitig laufenden Jägerprüfung bzw. eingeschränkten Jägerprüfung einzureichen.
Als Nachweis gilt:
- die Kopie des Jägerprüfungszeugnisses oder
- die Kopie der Verlängerung des Jahresjagdscheins oder
- der Antrag auf Zulassung zur Jägerprüfung oder eingeschränkten Jägerprüfung.

Die Entscheidung über die Zulassung zur Prüfung kann erst getroffen werden, wenn alle 
Unterlagen (einschließlich des Führungszeugnisses!) bei der Jagdbehörde vorliegen. 

Prüfungstermine: 
Die Falknerprüfung findet in der Zeit vom 1. März bis 30. April jeden Jahres parallel zur 
Jägerprüfung statt. Sofern bis zum 15. Juli eines Jahres 15 Anmeldungen für die Jägerprüfung 
bei der Jagdbehörde vorliegen, findet eine weitere Falknerprüfung in der Zeit vom 
1. September bis 31. Oktober statt.
Die genauen Prüfungstermine für die schriftliche und praktische Prüfung sind der o.g. 
Internetseite zu entnehmen und werden ebenso wie die Prüfungsorte mit der Zulassung zur 
Prüfung schriftlich mitgeteilt. 
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